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werden die kommenden Monate zeigen; die neuen 
Strukturen sollen ab dem 1. Januar 2019 in Kraft 
treten. Die wahre Herausforderung für die Verwal-
tung der Organisation und insbesondere ihren Ge-
neralsekretär beginnt daher jetzt: Eine partielle 
personalwirtschaftliche Neuaufstellung ist kompli-
ziert, was auch für die Neuverhandlung von Macht-
positionen sowohl innerhalb des Sekretariats als 
auch zwischen dem Sekretariat und den Ständigen 
Vertretungen der Mitgliedstaaten gilt.

Die Idee einer Managementreform ist nicht neu: 
Auch vorhergehende Generalsekretäre – von Dag 
Hammarskjöld bis Kofi Annan – haben immer wie-
der versucht, ihren eigenen Aktionsradius neu zu 
vermessen und eigene Managementvorstellungen in 
die Tat umzusetzen. Es wird angesichts der komple-
xen Aufgaben der Organisation, der sich rapide ver-
ändernden Machtstrukturen rund um den Globus 
und des erkennbaren Gestaltungswillens des aktu-
ellen UN-Generalsekretärs nicht der letzte Schritt 
in einem Reformprozess der Organisation sein.

Von der Idee zu den Resolutionen

António Guterres hat bereits in seinem ›Bewer-
bungsschreiben‹ für das Amt des UN-Generalse-
kretärs den Akzent auf eine Reihe von Grundprin-
zipien gelegt, die sich in seinen Reformvorschlägen 
wiederfinden: die Forderung nach einer holisti-
schen Sicht des UN-Systems, die Betonung der Re-
chenschaftspflicht der Organisation gegenüber den 
Mitgliedstaaten und das Erfordernis nach mehr 
strategischer und operativer Kohärenz.3

Aufbauend auf Ideen seiner Vorgänger reformiert der UN-Generalsekretär derzeit die  
Verwaltungs- und Haushaltsstrukturen des UN-Sekretariats mit dem Ziel, die Organisation 
kohärenter und politischer zu machen. Derzeit werden der Zuschnitt von Hauptabteilungen 
und interne Verwaltungsabläufe angepasst. 
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D ie Verabschiedung der zweiten Resolution 
zur Managementreform durch die 72. UN-
Generalversammlung am 5. Juli 2018 mar-

kiert eine wichtige Etappe des Reformprozesses, 
der die Managementstruktur, die politische Steue-
rung der Organisation und die Funktions- und Wir-
kungsweise der UN-Entwicklungshilfestrukturen 
erheblich verändern wird.1 In allen drei Bereichen 
ist es UN-Generalsekretär António Guterres mit 
Unterstützung der UN-Mitgliedstaaten gelungen, 
Mehrheiten für Änderungen von Strukturen und 
Prozessen zu erringen.2 Diese neuen Strukturen 
sollen die Organisation schlagkräftiger, effizienter, 
politischer und kohärenter machen. Dabei ist es  
gelungen, die Reform nicht in erster Linie als Kos-
tensenkungsmaßnahme zu gestalten. 

Die Vereinten Nationen vollziehen damit teil-
weise die organisatorischen Anpassungen, die an-
dere Organisationen seit Jahrzehnten in die Lage 
versetzen, einen Marken- und Leistungskern zu 
definieren und sich gleichzeitig schnell und stim-
mig auf sich wandelnde Realitäten einzustellen. Ob 
es gelingt, die Weltorganisation konsequent auf 
diesen Pfad zu bringen und auf diesem zu halten, 

   1  Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder. 
   2  Vgl. UN Doc. A/RES/72/199 v. 19.1.2018, A/C.5/72/L.52 v. 6.7.2018 und UN-Dok. A/RES/72/279 v. 31.5.2018.
   3  Vgl. António Guterres, Vision Statement, Schreiben des Präsidenten der UN-Generalversammlung an die UN-Mitgliedstaaten, New York, 4.4.2016.
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Die Managementreform muss zusammen mit 
der Neustrukturierung der Hauptabteilungen Po-
litische Angelegenheiten (Department of Political  
Affairs – DPA) und Friedenssicherungseinsätze  
(Department of Peacekeeping Operations – DPKO) 
gesehen werden.4 Darüber hinaus steht auch die  
Reform des UN-Entwicklungssystems (United Na-
tions Development System – UNDS) in diesem  
Zusammenhang.5 Schließlich ist eine derzeit dis-
kutierte Modernisierung des Instruments der UN-
Friedensmission und die andauernde Stärkung von 
Präventionspolitik und Friedensschaffung (›sustai-
ning peace‹) ohne effizientes Management der Or-
ganisation nicht denkbar. Eine Managementreform 
stellt sich aus diesem Blickwinkel betrachtet als 
notwendige Voraussetzung und Katalysator dar.

Bereits Anfang Januar 2017 kündigte Guterres 
erste Reformschritte vor Teilen der UN-Beleg-
schaft in New York an.6 Damit einher ging die 
Einrichtung eines Exekutivkomitees mit dem Ziel 
der Verbesserung abteilungsübergreifender Ab- 
stimmungsprozesse im UN-Sekretariat. Zeitgleich 
formulierte Guterres Überlegungen für die Haupt-
abteilungen DPA und DPKO und veranlasste kon- 
krete Maßnahmen, wie die räumliche Zusammen-
legung dieser Arbeitsbereiche.7

Nach einigen Vorarbeiten legte der Generalsekre-
tär seinen ersten Managementreformbericht samt 
umfangreichem Anhang am 27. September 2017 
vor.8 Deutliche Unterstützung erhielt Guterres be-
reits zuvor durch eine von der US-Regierung ko-
ordinierte Erklärung von mehr als 130 Mitglied-
staaten am Amtssitz der Vereinten Nationen in  
New York, die wirkungsvolle und auf die Bedürf-
nisse des Feldes fokussierte Reformen begrüßten 
und unter anderem die Verbesserung des Rechen-
schaftssystems, der Personalverwaltung sowie der 
Haushaltserstellungsverfahren forderten.9 Einen 
deutlichen Dämpfer erhielten seine Management
reformvorschläge hingegen durch eine vergleichs-
weise zurückhaltende Einschätzung des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts- 
fragen (Advisory Committee on Administrative and 

Budgetary Questions – ACABQ) zu den haushalte-
rischen Elementen seines Vorschlags.10

Das von ihm gewählte Vorgehen – eine direkte 
Befassung des Fünften Ausschusses der UN-Gene-
ralversammlung zu Verwaltungs- und Haushalts-
fragen – hat letztendlich den UN-Mitgliedstaaten 
ein großes Maß an Mitsprache eingeräumt. Vor 
dem Hintergrund seiner Analyse, dass es dringend 
eines neuen Vertrauensverhältnisses zwischen den 
Vereinten Nationen und ihren Mitgliedstaaten be-
darf, ist dieses Vorgehen jedoch durchaus folge-
richtig und sinnvoll.

Die Verhandlungen im Dezember 2017 wurden 
zeitgleich mit den Verhandlungen über den regulä-
ren Haushalt der Organisation für die Jahre 2018 

und 2019 geführt. Sie waren von einer konfronta
tiven Konstellation gekennzeichnet. Die gleichge-
sinnten Staaten der Europäischen Union (EU), Aus-
tralien, Kanada und Neuseeland sowie die USA –  
etwas skeptischer hingegen war Japan – standen 
einem Großteil der Staaten der Gruppe der 77 
(G77) sowie China und Russland gegenüber. Nicht 
zu übersehen war die Spannung innerhalb der G77. 
Eine Vielzahl von reformfreudigen Staaten – insbe-
sondere aus Lateinamerika – zeigte sich zu echten 
Verhandlungen bereit. Den Kern der Verhandlun-
gen bildete die Neuvermessung des Umfangs haus-
halterischer Mitbestimmung der Mitgliedstaaten 
und damit der Umfang des Spielraums des UN-
Generalsekretärs im Rahmen des Haushaltsvoll-
zugs. Offensichtlich wurde dabei, dass die Art und 
Weise, wie UN-Haushaltsverhandlungen geführt 
werden, derzeit nicht effizient ist.

Die Stärkung der Präventionspolitik und  
Friedensschaffung ist ohne effizientes  
Management der UN nicht denkbar.

   4  Kernelemente der Reform sind die Schaffung einer gemeinsamen Struktur von Länderreferaten zur Verzahnung von DPA und DKPO,  
die Aufwertung des Büros zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung (Peacebuilding Support Office – PSO) sowie die Verschiebung  
von Aufgaben von DPKO zur Hauptabteilung Operative Unterstützung (Department of Operational Support – DOS).

   5  Kernelemente sind die Trennung vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme – UNDP)  
und die Neuaufstellung des Systems residierender Koordinatoren inklusive deren Finanzierung, die Erhöhung der systemweiten Kohärenz,  
die Stärkung der UN-Länderteams sowie ein umfassender Finanzierungsdialog zur Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung (2030-Agenda), siehe auch UN-Dok. A/RES/72/279 (Anm. 1).

   6  Vgl. UN Doc. SG/SM/18401 v. 3.1.2017.
   7  United Nations Permanent Mission, Message from Secretary-General António Guterres, Establishing an Executive Committee vom 3.1.2017,  

www.un.int/news/message-secretary-general-ant%C3%B3nio-guterres
   8  UN Doc. A/72/492 v. 27.9.2017.
   9  UN Doc. A/72/532/Rev.1 v. 19.10.2017.
10  UN-Dok. A/72/7/Add.24 v. 22.11.2017.

https://www.un.int/news/message-secretary-general-ant%C3%B3nio-guterres
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Es verwundert daher wenig, dass die am Ende 
gebilligte Einführung eines Einjahreshaushalts als 
das einzige greifbare Ergebnis in der Summe eine 
technische Frage ist.11 Ob man in diesem Punkt 
wirklich von einer Reform sprechen kann, sei da-
hingestellt.12 Insgesamt war nach dem 23. Dezem-
ber 2017 das Momentum der Managementreform 
erheblich gebremst und der Ausblick auf die Fort-
setzung des Prozesses wenig positiv, wenngleich 
Guterres ein klares Mandat für einen weiteren »um-
fassenden« Reformbericht erhalten hatte.

Nach weiteren, wiederum weitgehend von Gu-
terres ausgehenden – im Vergleich zum Jahr 2017 

jedoch deutlich intensiveren – bilateralen Konsul-
tationen, legte der Generalsekretär im März 2018 
einen weiteren Reformbericht vor.13 Der kurz vor 
Beginn der zweiten, wiederaufgenommenen Sit-
zung des Fünften Ausschusses öffentlich gemachte 
Bericht des ACABQ setzte einen vergleichsweise 
positiven Tenor und unterstützte grundsätzlich die 
eingebrachten Strukturveränderungen abgesehen 
von zwei Ausnahmen.14 Das große persönliche En-
gagement von Guterres muss hier unterstrichen 
werden; er selbst hat sich mehrfach Zeit genom-
men, um seine Vorstellungen vor Mitgliedstaaten 
zu verteidigen.15 Gleichzeitig gab dies immer wie-
der Anlass zur Frage, wer sonst noch hinter den 
Reformen stünde. 

Mit der Ernennung des Dänen Jens Wandel zum 
Sonderberater für Reformen im Rang eines Unter- 
generalsekretärs am 31. Juli 2018 wurde die Um-
setzung aller drei Reformen zumindest nominell 
gebündelt. Die Ernennung kommt jedoch spät.16 
Der Zeitplan ist anspruchsvoll. Inwiefern Guterres 
einen weiteren Vorstoß im Bereich der Haushalts-
aufstellungs- und -vollzugsverfahren angeht, ist 
derzeit noch nicht klar.

Managementreform als Daueraufgabe 

Keine Reform ist ohne Vorläufer.17 Dies gilt auch 
für das derzeitige Managementreformpaket.18 Die 
Rückbezüge, insbesondere zu den Vorschlägen von 
Kofi Annan, sind offensichtlich.19 Sie stehen als 
noch immer nicht vollständig eingelöster Vorschlag 
und Reformvermächtnis des früheren Generalse-
kretärs weiterhin im Raum. Rückblickend ist ins-
besondere der Bericht ›In die Vereinten Nationen 
investieren – die Organisation weltweit stärken‹ 
eine Fundgrube von Vorschlägen und Anregungen, 
die bis heute nachwirken.20

Kofi Annans Vorschläge haben seine Zeit als 
UN-Generalsekretär überdauert: Neben vielen an-
deren Reformen waren dies unter anderem die Stär-
kung des internen Aufsichtswesens durch das Amt 
für interne Aufsichtsdienste (Office of Internal 
Oversight Services – OIOS) sowie die Schaffung 
eines Ethikbüros. Dies erfolgte im Jahr 2005 noch 
kurz vor dem Ende seiner Amtszeit.

Auf Druck von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon wurde eine wesentliche strukturelle Ände-
rung des UN-Sekretariats im Jahr 2007 durch die 
Abspaltung der Hauptabteilung Unterstützung der 
Feldeinsätze (Department of Field Support – DFS) 

11  UN-Dok. A/RES/72/266 A v. 15.1.2018.
12  Die im Jahr 1966 geführte Debatte hatte einen Beschluss der UN-Generalversammlung zum Ergebnis, der mit Wirkung zum Haushalt 1974–1975 

zum Übergang zu einem Zweijahreshaushalt führte.
13  UN Doc. A/72/492/Add.2 v. 21.3.2018.
14  Hierbei ging es um die Reformen der Personalverwaltung und des Beschaffungswesens. Letztere wurde hin zu einem Lieferketten-Management 

schließlich angenommen. UN Doc. A/72/7/Add.49 v. 25.5.2018.
15  Exemplarisch dafür steht eine Unterrichtung für Ständige Vertreter bei den UN am 23.5.2018 in New York zum Thema Managementreform. Trotz 

Anwesenheit von Sekretariatsangehörigen wurde diese beinahe vollständig allein durch Guterres geführt.
16  UN Doc. SG/A/1821-BIO/5111 v. 31.7.2018. Kofi Annan hatte zu Beginn seiner Amtszeit als Generalsekretär mit Maurice Strong von Anfang 

jemanden an seiner Seite, der die Inhalte und den Prozess maßgeblich gestaltete.
17  Einen kompakten und bis nah an die derzeitigen Vorschläge heranreichenden Überblick über Reformbemühungen früherer UN-Generalsekretäre 

bietet Joachim Müller (Hrsg.), Reforming the United Nations: A Chronology, Leiden/Boston 2016.
18  Anders und gegenüber Guterres wohlwollender die Einschätzung von Beate Wagner, António Guterres – Ein Jahr im Amt, Vereinte Nationen (VN), 

1/2018, S. 26–30.
19  Vgl. für einen kurzen Überblick Thorsten Benner, Auf immer unvollendet – Managementreform in den Vereinten Nationen, VN, 1/2007, S. 16–19.
20  UN-Dok. A/60/692 v. 7.3.2006. Eine Übersicht über alle Reforminitiativen unter Annan gibt es beispielsweise beim Deutschen Übersetzungsdienst 

der UN unter www.un.org/depts/german/de/sekretariat.html. Der ambitionierte und von Kofi Annan am 8.3.2006 persönlich in der Generalver-
sammlung vorgestellte Bericht enthält Vorschläge in den Bereichen Personalwirtschaft, Führung, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Leistungserbringung, Haushaltsverfahren, Lenkung/Steuerung sowie Veränderungsmanagement. Es findet sich darin, neben dem Vorschlag zur 
Einführung eines Jahreshaushalts, auch der Ansatz zum Neuzuschnitt der Haushaltsdokumente und Titelgruppen.

Insgesamt war nach dem 23. Dezember 2017 
das Momentum der Managementreform  
erheblich gebremst.

http://www.un.org/depts/german/de/sekretariat.html
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An seinem ersten Arbeitstag, dem 3. Januar 2017, traf sich UN-Generalsekretär 
António Guterres (rechts) unter anderem mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
seines Exekutivbüros. Bereits zu diesem Zeitpunkt kündigte er erste Reformvorha-
ben an.   UN Photo: Eskinder Debebe

vom DPKO vorgenommen. Das DFS ist nunmehr, 
rund zehn Jahre nach der Einrichtung, selbst wie-
der Gegenstand einer Umstrukturierung. Eine be-
trächtliche Veränderung der UN-Personalwirtschaft 
ist mit dem Jahr 2009 und der erheblichen Straf-
fung des Regimes der Arbeitsvertragssysteme der 
UN verbunden.

Im Sommer 2011 fanden erste Analysen zur Re-
form der Übertragung von Anordnungsbefugnis-
sen in den Vereinten Nationen und zur Einfüh- 
rung eines organisationsweiten Risikomanage- 
ments statt. Im gleichen Jahr setzte der damalige 
UN-Generalsekretär ein Team für Veränderungs-
management für die Themen Informations- und 
Kommunikationstechnik, Beschaffung, Prozessge-
staltung und Personalwesen ein. Die Leitung über-
nahm mit dem Beigeordneten Generalsekretär Atul 
Khare ein erfahrener Reformer aus dem Umfeld 
von Kofi Annan.21 

Auch von außen wurden immer wieder Reform- 
ideen an das UN-Sekretariat herangetragen. Nen-
nenswert ist die Studie zur Reform des Haushalts-
wesens der Organisation, die von einem unabhän- 
gigen, regionenübergreifenden Expertenpanel im 
August 2014 vorgelegt wurde, die sowohl eine  
sehr tiefgehende und noch immer aktuelle Analy- 
se der bestehenden Haushaltsverfahren (und ihrer 
Defizite) als auch eine Vielzahl an Empfehlungen 
enthält.22 

Bei allen Reformen ging und geht es auch um 
das Verhältnis zwischen dem UN-Generalsekretär 
und den UN-Mitgliedstaaten, also letztendlich um 
Macht.23 Guterres trennt sehr deutlich zwischen 
der Verbesserung der Funktionsweise der Organi-
sation und deren programmatischer Ausrichtung.24 
Anders als Kofi Annan im Jahr 2005 tastet er zum 
jetzigen Zeitpunkt intergouvernementale Prozesse 
und insbesondere die Rolle des Fünften Ausschus-
ses nicht an. Der Kontext von Reformvorschlägen 
und Reformen erweist sich dabei immer als er-
staunlich ähnlich: US-amerikanische Kürzungs-
drohungen aufgrund perzipierter Wirkungslosig-
keit der UN, die G77, die auf Machtausbau und 
Mehrausgaben für Entwicklungshilfe pocht sowie 
europäische Staaten, die sich Effizienz und nicht 
Kostenreduzierungen als Credo auf die Fahnen ge-
schrieben haben. 

Managementreform – was ändert sich?

Die Frage, ob sich die Reformbemühungen der 
letzten Monate gelohnt haben, kann man mit Ja 
beantworten. Die Organisation wird sich struktu-
rell und prozedural verändern.

Hauptabteilung Management und 
Feldunterstützung 

Die beiden bisherigen Hauptabteilungen werden so 
aufgestellt, dass sie der gesamten Organisation 
Dienstleistungen zuliefern, jedoch strategische und 
operative Aufgaben strikt getrennt werden: In Fra-
gen der Strategie wird die Hauptabteilung Mana
gement, Strategie und Richtlinien (Department of 
Management Policy, Strategy and Compliance – 
DMSPC) unter anderem für Haushalt, Steuerung 
und Überwachung zuständig sein. DMSPC gibt die 
Beschaffungsfunktion ab, bleibt jedoch die zen
trale Schaltstelle für alle Finanzierungs- und Auf-
sichtsaspekte der Organisation, insbesondere auch 
im Verhältnis zu den UN-Mitgliedstaaten. 

Für alle operativen Fragen wird die Hauptab- 
teilung Operative Unterstützung (Department of 
Operational Support – DOS) zuständig sein. Sie 

21  Vgl. den Bericht The Change Plan: Proposals by the Change Management Team to the Secretary General, December 2011, New York.
22  Independent Expert Panel Report, Because Process Matters, Groundwork for a Reform of Planning and Budgeting at the United Nations,  

August 2014, einzusehen unter www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/ 
20170228-because-process-matters.pdf

23  Vgl. Jan Conrady, Wandel der Funktion des UN-Generalsekretärs, Schriften zum Völkerrecht, Band 186, Berlin 2009.
24 O hne Zweifel steht die Ausrichtung der Organisation auf Wirkung vor Ort im Zentrum seiner Bemühungen. Dabei ist der Dreiklang aus 

Prävention, Friedenserhalt und (reformierter) Friedenssicherung sicherlich kennzeichnend für Guterres. Nicht zu vergessen ist auch die 
Ausrichtung der Organisation auf die 2030-Agenda. Für eine Bewertung des Erfolgs ›seiner‹ Programmatik ist es jedoch zu früh.

http://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/20170228-because-process-matters.pdf
http://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/20170228-because-process-matters.pdf
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übernimmt alle Beschaffungsaktivitäten und gibt 
strategische Funktionen an das DMSPC ab. Das 
DOS bleibt damit zentraler Ansprechpartner für 
UN-Friedensmissionen und für truppenstellende 
Nationen und wird Schaltstelle für ein neu aufzu-
bauendes UN-Beschaffungs- und Logistikwesen. 
Beide Hauptabteilungen werden unter anderem 
durch einen gemeinsamen Verwaltungsrat verzahnt.

Ein weiterer Aspekt wird die Zentralisierung 
der Informationstechnologie sein. Die Einrichtung 
eines eigenständigen Amtes für Informations- und 
Kommunikationstechnologie (Office for Informa-
tion and Communication Technology – OICT) ist 

in struktureller Hinsicht weitgehend abgeschlos-
sen. Diese Zentralisierung der Zuständigkeit, bei 
gleichzeitiger Präsenz in der Fläche auf der System-
betriebsebene, folgt als ein logischer und überfälli-
ger Schritt der Einführung einer organisationswei-
ten Standardsoftware namens ›Umoja‹ (›Einheit‹ 
auf Swahili). 

Umstellung auf einen Jahreshaushalt

Die Vereinten Nationen werden, beginnend mit 
dem Jahr 2020, erstmals seit dem Jahr 1973 wie-
der ein jährliches Budget erhalten. Es entfällt  
damit die derzeitige Praxis der Neubewertungen 
nach Abschluss des ersten Teils des Zweijahres-
haushalts. Gleichzeitig verengt sich der gesamte 
Haushaltsaufstellungsprozess. Die Sequenzierung 
der Sitzungen von ACABQ und Programm- und 
Koordinierungsausschuss (Committee for Plan-
ning and Coordination – CPC) soll zunächst un-
verändert bleiben. Offen ist, wie sich der neue 
Haushaltsturnus auf die Arbeit des Fünften Aus-
schusses auswirken wird.

Übertragung von Anordnungsbefugnissen 

Die deutlichste interne Zäsur dürfte die Umstel-
lung der Anordnungsbefugnisse (delegation of au-
thority) von einem indirekten und oft personen- 
gebundenen System hin zu einem direkten und 
funktional aufgestellten System sein. Die bisherige 

Verleihung von Anordnungsbefugnissen – vom Ge-
neralsekretär über die Untergeneralsekretärin für 
Management zu den Beigeordneten Generalsekre-
tären für Steuerung beziehungsweise für zentrale 
Unterstützungsleistungen – wird damit von einem 
System abgelöst, das vom Generalsekretär unmit-
telbar bis an die im Feld fachlich verantwortlichen 
Führungskräfte wirkt.

Transparenz und Rechenschaft

Mit dem Fortschritt des Umoja-Systems wird es 
erheblich einfacher werden, den Mitgliedstaaten 
entscheidungsrelevante Unterlagen online zur Ver-
fügung zu stellen.25 Dieses Angebot wird Guterres 
als Teil seiner Vertrauenskampagne nutzen. Glei-
ches gilt für die Vielzahl an Berichten zu Mana- 
gementthemen: Hier ist bereits eine stärkere Be- 
tonung quantitativer Daten auszumachen. Diese 
Transparenz schafft auf der anderen Seite auch die 
Voraussetzung für ein besseres System von Re- 
chenschaftspflichten. 

Was noch zu tun bleibt

1.	 Die Wünsche des UN-Generalsekretärs nach 
mehr Flexibilität im Haushaltsvollzug in Ge-
stalt von Deckungsfähigkeiten zwischen Haus-
haltstitelgruppen (und nicht wie bisher zwischen 
einzelnen Titeln ein und derselben Titelgruppe), 
einer Erhöhung des Betriebsmittelfonds (Wor-
king Capital Fund – WCF) sowie durch die Ein-
richtung von Rücklagen (reserve funds) für unter- 
schiedliche Notfallsituationen und für unvorher- 
gesehene Ausgaben stehen weiterhin im Raum.26 

Diesen grundsätzlich sinnvollen Schritt wollten 
insbesondere die G77 trotz Zusage größerer 
Transparenz in der Darstellung der Verwendung 
von Haushaltsmitteln nicht mitgehen.

2.	 Ebenfalls mit einiger Sicherheit Gegenstand wei-
terer Verhandlungen wird der Vorschlag sein, 
eine vollständige Neugliederung der Haushalts-
darstellung, verbunden mit dem Neuzuschnitt 
von Titeln und Titelgruppen, zu unternehmen 
und in diesem Zusammenhang auch die Infor-
mationstiefe und damit den Umfang der Haus-
haltsdokumente zu reduzieren.27 Die Struktur 
eines Haushalts ist nicht in Stein gemeißelt und 
sollte neue Realitäten strukturell und optisch 
nachvollziehen. Hier wäre eine Einigung – ohne 

25  Vgl. zum Beispiel das Indikatorencockpit vom DFS unter fieldsupport.un.org/en/performance-framework
26  Vgl. UN Doc. A/72/7 Add. 24 (Anm. 9). Der Bericht des ACABQ erlaubt einen schnellen Überblick, macht aber auch die politischen Hürden  

der Vorschläge des UN-Generalsekretärs in Haushaltsangelegenheiten deutlich.
27  Vgl. dazu im Einzelnen UN Doc. A/72/492 Add.1, Abs. 42ff.

Ein weiterer Aspekt wird die Zentralisierung 
der Informationstechnologie sein.

http://fieldsupport.un.org/en/performance-framework
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Kontrollverlust für die UN-Mitgliedstaaten – 
möglich und wünschenswert. Gleiches gilt für 
den Vorschlag, die Vielzahl bestehender Haus-
haltsdokumente in einen Haushaltsentwurf und 
einen Jahresabschluss zu überführen.28 Eine der-
artige Straffung von Berichten ist überfällig und 
würde sich vermutlich auch auf die Arbeitsmetho
den des Fünften Ausschusses positiv auswirken.

3.	 Für den Bereich der Personalverwaltung unter-
breitete der UN-Generalsekretär während der 
Hauptsitzung der 72. UN-Generalversammlung 
einen neuerlichen Vorschlag für ›seine‹ Vision 
einer Trennung von strategischer und operativer 
Personalverwaltung.29 Dies fällt mit einem tur-
nusmäßig fälligen Bericht zum Stand und zur 
Weiterentwicklung der UN-Personalwirtschaft 
zusammen. Die Überarbeitung der Verwaltungs-
vorschriften für das Personalwesen werden dem 
Fünften Ausschuss voraussichtlich spätestens zur 
ersten wiederaufgenommen Sitzung im Jahr 2019 
vorgelegt werden.30

Die Vorlage von umfassend angepassten Verwal-
tungsvorschriften für Finanzfragen ist für Ende 
2019 geplant. Die gesamte Managementreform 
wird während der 75. UN-Generalversammlung im 
Jahr 2020 einer Bewertung unterzogen werden.31

Eine Reform zur richtigen Zeit

Über einzelne Elemente der Managementreform – 
wie auch der übrigen beiden Reformstränge – wird 
man weiterhin streiten können. Kritikerinnen und 
Kritiker werden die obsessive Befassung des derzei-
tigen Generalsekretärs mit Reformthemen als in-
haltliche Schwäche werten, Befürworterinnen und 
Befürworter werden entgegnen, dass nur eine effi-
zient organisierte und damit gut zu steuernde Or-
ganisation die in sie gesetzten Erwartungen erfül-
len kann. 

Die Frage, ob die Vereinten Nationen ›richtig‹ 
aufgestellt sind, um die von ihnen verlangten Leis- 
tungen – wie Frieden und Sicherheit, Menschen- 
rechte und nachhaltige Entwicklung – zu erbringen, 
ist kaum zu beantworten. Gemessen an den gesetz-
ten Zielen des derzeitigen UN-Generalsekretärs 32 

kann sich das Ergebnis der letzten 18 Monate sehen 
lassen. Die Chancen, dass es der Organisation ins-
gesamt gelingt, diese Ziele zu erreichen, sind durch 
die Reformen erheblich gestiegen. Unter Manage
mentgesichtspunkten ist es zu begrüßen, dass an der 
Spitze eine klare Führungsstruktur sowie in der 
Hauptabteilung DPA einheitliche Analyse- und 
Konzeptionskapazitäten eingerichtet werden. Eben-
falls auf der Habenseite ist die konsequente Verbin-
dung von Ergebnisverantwortung und Ressourcen-
einsatz innerhalb der Organisation zu verbuchen.

Eine Daueraufgabe wird die Überwindung des 
Misstrauens zwischen Organisation und Mitglied-
staaten bleiben. Dies ist nicht durch Reformen, son-
dern nur durch konkretes Handeln zu erreichen. 
Der UN-Generalsekretär wird weitere Versuche un-
ternehmen müssen, um seinen Ressourcenspielraum 
moderat zu erweitern. Das damit angesprochene 
Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen gilt es im-
mer wieder von neuem auszutarieren. Auf diesem 
Weg gibt es für António Guterres noch ausreichend 
zu tun. Fest steht, dass jenseits konkreter sicher-
heitspolitischer Themen es auch für die UN auf die 
Frage ihres Managements ankommt. Forscherinnen 
und Forscher, die dieses Thema intensiver bearbei-
ten möchten, finden darin auch im deutschsprachi-
gen Raum weiterhin ein lohnendes, offenes Feld.33
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Management reform has been a recurring task for nearly every incoming 
Secretary-General, serving a double purpose of recalibrating his relation-
ship with Member States and creating an administrative environment that 
helps to achieve his political agenda. António Guterres’ proposal for a 
restructured management and field support structure has resonated 
remarkably well, while his request for more budgetary leg-room was met 
with skepticism. With two remodeled departments, DMSPC and DOS, in 
place from January 2019, he will dispose of certain catalytic structures and 
processes in order to implement additional reforms of both the peace and 
security pillar of the organization and the UN development system.
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28  Auch über den 1.1.2020 hinaus wird die Dokumentation des Haushaltszyklus aus mindestens neun umfangreichen Dokumenten bestehen.
29  Vgl. UN-Dok. A/RES/72/266 B v. 17.7.2018, Abs. 16.
30  Vgl. UN Doc. 5C agenda item 134, Supplementary information Addendum 1 v. 8.6.2018.
31  Vgl. UN-Dok. A/RES/72/266 B (Anm. 28), Abs. 28.
32  Vgl. UN Doc. 5C agenda item 134, Supplementary information v. 7.7.2018.
33  Neben den vielfältigen Arbeiten von Klaus Hüfner sei hier insbesondere auf die Arbeiten der DFG-Forschungsgruppe ›International  

Public Administration‹ an der Universität München und auf die Arbeit von Wolfgang Seibel an der Universität Konstanz hingewiesen.  
Dennoch bleibt dieses Forschungsgebiet schwach besetzt.


